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STUDIENORDNUNG FÜR DAS FACH GEOGRAPHIE 
Wissenschaftliche Ausbildung für das 
Lehramt an Gymnasien und Realschulen 

I Allgemeines 
Die Studienordnung wird gemäß § 22 des Hochschulgesetzes 
aufgestellt. 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen sind: 
a) für das Grundstudium die Zulassung zum Studium an der 

Universität Düsseldorf im Fach Geographie, 
b) für das Hauptstudium die bestandene Zwischenprüfung 

oder das Vordiplom im Fach Geographie, sofern die Zwi
schenprüfungsordnung keine Ausnahmen oder Sonderrege
lungen zuläßt. 

Zulassungsvoraussetzungen für bestimmte Einzelveranstal
tungen gemäß § 17.2 des Hochschulgesetzes sind bei den 
einzelnen Lehrveranstaltungen genannt. 

Die Studienordnung tritt mit der Veröffentlichung durch 
die Universität zu Düsseldorf in Kraft. 

II Vorbemerkung 
Das Fach Geographie umfaßt die Allgemeine Geographie und 
die Länderkunde. Die Allgemeine Geographie untersucht die 
das Antlitz der Erde prägenden Phänomene (Geofaktoren) 
au~ kausal-genetischer bzw. historisch-genetischer Grund
lage, während die Spezielle Geographie oder Länderkunde 
(Landschaftskunde) das Zusammenwirken dieser Phänomene in 
vorgegebenen Teilräumen der Erde zum Gegenstand hat. 

Die Allgemeine Geographie gliedert sich in die 
Physische Geographie 
(mathematische Geographie einschließlich Kartographie, 
Geomorphologie, Klimageographie, Vegetationsgeographie, 
Hydrogeographie uswo) und in die 
Anthropogeographie 
(Bevölkerungs- und Sozialgeographie, Siedlungsgeo~raphie, 
Wirtschaftsgeographie, politische Geographie usw.). 

Der Studierende hat sich in den ersten vier Semestern 
mit den Grundlagen dieser Gebiete hinlänglich vertraut zu 
macheno Der Umfang der Länderkunde (Landschaftskunde) 
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schließt eine den ganzen Erdb~ll umfassende wissen
schaftliche Behandlung des Stoffes aus. Hier wird je nach 
Vorlesungsangebot und nac~ den Interessen des Studieren
den ein exelllplarisches Studium einzelner Erdräume ange
bracht sein. 

Die Lehrveranstaltungen dienen der Anregung und der kri
tischen Betrachtung, nicht der vollständigen Stoffvermitt
lung. Das Eigenstudium aus Büchern und Fachzeitschriften 
muß daher in jedem Fall den Besuch der Lehrverstaltungen 
ergänzen. Dazu bietet sich vor allem die vorlesungsfreie 
Zeit an. 

Für das Studium der Geographie ist die Teilnahme an ein
und mehrtägigen Exkursionen unerläßlich. Sie führen durch 
Schulung der Beobachtung am besten in das Erkennen bzw. in 
die Lösung geographischer Probleme ein~ 

III Anforderungen für die wissenschaftliche Prüfung im Fach 
Erdkunde 
a) Lehramt an Gymnasien 

1) Voraussetzungen 
Nachweis erfolgreicher Teilnahme an zwei Haupt
seminaren 
Nachweis erfolgreicher Teilnahme an einem Spezial
kurs zur Allgemeinen Geographie und an wissenschaft
lichen Exkursionen 
Teilnahme an Studienveranstaltungen von Nachbar
disziplinen nach Wahl der Studierenden 

2) Inhaltliche Anforderungen in der Prüf\!!!ß 
Kenntnis grundlegender Arbeitsmethoden der Allgemei
nen Geographie und der Länder- und Landschaftsku:n.de; 
Fähigkeit zur kritischen Überprüfung der Methoden 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit; Fähigkeit zur An
wendung der Methoden und zur Darstellung der Ergeb
nisse. 
Überblick über die Hauptgebiete der Allgemeinen Geo
graphie mit den erforderlichen Grundkenntnissen. 
Vertiefte Kenntnisse auf je einem selbstgewählten 
Teilgebiet der Anthropogeographie und der P]:cysischen 
Geographie. 
Überblick über die großen Natur- und Kulturräume der 
Erde und über bedeutende Ländergru~pierungen. Gründ
liche Kenntnisse der Bundesrepublik Deutschl-and, 
eines weiteren Teilraum.es Europas und eines außer
euro~äischen Großraumes mit Verständnis .für zusammen
hänge und Entwicklungen im gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Bereicho 
Einblick in ~ie Aufgaben der Raumordn~ und Ra,qm
planung. 
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b) Lehramt an der Realschule 

1) Voraussetzungen 
Nachweis erfolgreicher Teilnahme an einem Haupt
seminar 
Teilnahme an wissenschaftlichen Exkursionen 
Teilnahme an Studienveranstaltungen von Nachbardis
ziplinen nach Wahl der Studierenden 

2) Inhaltliche .Ani'orderun.gen 
Kenntnis grundlegender Arbeitsmethoden der Allgemei
nen Geographie und der Länder- und Landschaftskunde; 
Fähigkeit zur kritischen Überprüfung der Methoden 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit; Fähigkeit .;;-ur An
wendung der Methoden und zur Darstellung der Ergeb
nisse o 
Überblick über die Hauptgebiete der Allgemeinen 
Geographie mit den erforderlichen Grundkenntnissen. 
Vertiefte Kenntnisse auf einem selbstgewählten 
Teilgebiet der Anthropogeographie oder der Physi
schen Geogr~phie. 
Gründliche Kenntnisse der Bundesrepublik Deutsch
land, eines weiteren Teilraumes Europas und eines 
außereuropäischen Großr~umes. 

IV Studiengan.i;:; 
(Kandidaten für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen) 

Die Studiengänge sind so eingerichtet, daß in 80 Semester
wochenstunden, resp. 60 Semesterwochenstunden die Kennt
nisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die den Anforde
rungen für die wissenschaftlichen Prüfungen im Fach Erd
kunde genügen. 

1) Grundstudium • - 4. Semester) 

Es wird der Besuch folgender Lehrveranstaltungen wäh
rend des ersten Studienabschnittes vorausgesetzt~ 

a) Vorlesungen 

b) Seminare 

Allgemeine Physische Geographie I 
und II 
Allgemeine Anthropogeographie I 
und II 
drei Vorlesungen zur Lfu:.J.er- und Land
schaftskunde 

Proseminar "Physische Geographie" 
(mit Abschlußklausur) 
Proseminar "Anthropo~eographie" 
(mit Abschlußkls:usur) 

c)~ 

d.) Exkursionen 
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Proseminar "Kartogra:phie" 
(mit Abschlußklausur) 
Unterseminar "Physische Geographie" 
(Zulassungsvoraussetzung: Erfolgrei
che Abschlu.ßk.lausur im Proseminar 
"Physische Geographie") 
Unterseminar "Anthropogeographie" 
(Zulassungsvoraussetzung: Erfolgrei
che Abschlußklausur im Proseminar 
"Anthropogeographie") 

Einführung in das Gelände 
(mit Anfertigung von Protokollen) 

Teilna:hme an 6 Exkursionstagen 
(mit .Ani'ertigung von Prot;okollen) 

Es wird erwartet, daß sich der Student 1'1ährend der er
sten rier Semester mit den Gnmdlagen wei·~erer Nachbar
wissenschaften vertraut machto 

Bis zur Zwischenprüfung muß jeder Studierende den er
folgreichen Besuch einer Übung eines der Nachbarfächer 
nachweisen, z .Be Boden1."1.mde, Vor- und Frühgeschichte, 
Geologie 9 Geobotau:i.k, Landesgeschichte, empirisch<:> 
Sozialwis.=„z:nschaft, WirtschaftsI'l"issen.schaft, Sta
tistik c 

Am Ende des Gr-m.dstudiums wird eine Zwischenprüfung 
abgelegt 9 in der der Studierende hin.reichende Ver
trautheit mit den Grundkenntnissen der Allgemeinen 
Geographie und der.Länderkunde nachzuweisen hato Ein
zelheiten werden durch die seit dem SS 1970 geltende 
Zwischenprüfungsordnung geregelto 

2) Hauptstudium (5. - So Semester) 

a) Kandidaten des Lehramtes an G;vmnasien 

Folgende Veranstaltungen werden vorausgesetzt~ 
v·orlesungen zur Allgemeinen Geographie und zur Land
schafts- und Länderkunde 
2 Hauptseminare 
1 Seminar Karteninterpretation 
1 Spezialkurs zur Allgemeinen Geographie 

(Laborpraktikum, Stadtgeographisches Praktikum, 
Luftbildauswertung, Horphologisches Geländeprakti
kum9 Kartographisches Praktikum usw. zur Aus
wahl) 

Teilnahme am Geographischen Kolloquium 

Die Teilnahme a~ 18 Exkursionstagen mit Ani'erti
gung von Protokollen während des Hauptstudiums 
ist Pflicht. 

w 
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Eine größere Auslandsexkursion ist erwünscht, eben
so die Teilnahme an Spezialex.kursionen, die ungelö

s·t;en uissenschaftlichen Problemen gelten. 

b) ~ar;.r.J,i:_Sl§~:;;en des Lehramtes an ReeJschulen 
_('.h_;,.-:.„h . .:.'3eJE&.§.:ter 2 

7or~_8s:.mgen zi.n· 11.llgemein.eu Geographie u.nC. zur Land
schs.fts- und Lzilld.erkuno.e 
"i l°ld~.:;Jtsemi.n.ar 
'l 8-;:L:inar Karteninterpretation 
'J:eil:;:cah.me am Geographischen. Kolloquium 
10 E:::kursionstage (mit Anfertigung von Prot;okollen) 

3) _J,..§hrve:r~..:\:&tnno;~n nach fr~ier Wahl (HSG § 22.2) 
Zu den in. ~~esem Studiengang genannten Lehrveranstaltun
gen müssen noch 15 Semesterwochenstunden (Höheres Lehr
a1i.t'· bzl1~ 12 Semester.1ochen;:itunden (Realscb.ullehramt) 
na.ch freier Wahl_ zusätzlich belegt weI'den. 

(Beschluß der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
au:f der Fakultätssitzung am 23.Li.1974.) 

if;;.. 
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für das Anbringen von Anschlägen 
im Bereich der Universität 

Aufgrund von § 30 Abs0 3 mit § 29 Abs0 6 HSchG und § 34 

Abs0 1 Satz 1 Satzung der Medizinischen Akademie ordne ich an: 

1o Diese Ordnung gilt für das Anbringen von Plakaten, Be

schriftungen, Spruchbändern~ Transparenten und ähnlichen 

Anschlägen (im folgenden: Anschläge). 

2„ An5chläge an den Außenwänden sämtlicher Universitätsgebäude 

sind unzulässig0 

J0 Innerhalb der Universitätsgebäude dürfen Anschläge nur an 

den dafür vorgesehenen Flächen angebracht werden, jedoch 

nicht in HBrsälen 1 Arbeits- und Laborräumen etc. Der Rektor 

kann zu bestimmten Anlässen (z.B. Wahlen) weitere Anschläge 

gestatten0 In diesem Falle dürfen die Anschläge nur mit 

leicht lBslichem Klebestreifen (Tesa-Krepp) angebracht werden 

und dürfen den Betrieb von Forschung, Lehre und Krankenver

sorgung nicht beeinträchtigen. 

4. Die Anschläge müssen als Urheber Einrichtungen der Universität, 

studentische Hochschulgruppen oder sonstige Gruppen an der 

Universität erkennen lassen. Werbung für politische Parteien 

im Universitätsbereich ist unzulässig. 

50 Anschläge strafbaren, insbesondere beleidigenden Inhalts 

sind unzulässig„ 

6„ Anschläge, die unter Verstoß gegen die vorstehende Regelung 

angebracht werden, werden unverzüglich entfernte Die Kosten 

der Entfernung und Ersatz verbleibender Schäden werden 

grundsätzlich von den für das Anbringen Verantwortlichen 

erhoben„ 

(Prof„ Dr~ Lochner) 
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Dii s ""e l d o r f', den 8 • Juli 1q711 

Termine Jiir das Winters eme st er 197l~/75: 

S<Jmesterbeginn: 

Semesterschluß: 

Beginn der Vorlesungen: 

Letzter Vorlesungstag: 

Die Vorlesungen fallen aus: 

Immatrikulationsfrist: 
(Die Einschreibunterlagen sind in der 
vom Studentensekretariat jeweils 

1. Oktober 1974 

31. März 1975 

14. Oktober 1974 

14. Februar 1975 

1. November 1974 (Allerheiligen) 
20. November 1974 (Buß- und Bettag) 
21. 12. 1974 bis 5. 1. 1975 
(Weihnachtsferien - beide Tage ein· 
schließlich-) 

mitgeteilten Frist zurückzusenden) 2. 9. 1974 bis 11. 10. 1974 

Nachtermin: 
(nur in begründeten Ausnahme-
fällen - Verwaltungsgebühr-) 21. 10. 1974 bis 24. 10. 1974 

Rückmeldetermin für das 
Wintersemester 1974/75: 
für Studienfächer mit Zulassungs
beschränkungen (Anglistik, Biologie, 
Chemie, Erziehungswissenschaft, Geo
graphie, Mathematik, Medizin, Physik, 
Psychologie, Zahnmedizin) 24. 6. 1974 bis 20. 7. 1974 

für alle übrigen Studienfächer 

Exmatrikulation: 

Beurlaubung: 

Bewerbungsfrist für das 
Sommersemester 1975: 
für Fächer mit Zulassungs
beschränkungen 
(gilt auch für Gast- und Zweithörer) 
- Ausschlußfrist -

Rückmeldetermin für das 
Sommersemester 1975: 

bis 18. Oktober 1974 

22. 7.1974bis11.10.1974 

Schriftliche Anträge an den Rektor sind 
in der Zeit vom 24. 6. 1974 bis 11. 10. 
1974 beim Studentensekretariat einzu
reichen. 

15. Januar 1975 

für Studienfächer mit Zulassungs
beschränkungen (Anglistik, Biologie, 
Chemie, Erziehungswissenschaft, Geo
graphie, Mathematik, Medizin, Physik, 
Psychologie, Zahnmedizin) 13. 1. 1975 bis 14. 2. 1975 
für alle übrigen Studienfächer bis 4. April 1975 

~V 
(Prof. Dr. Lochner) 



Die Universit.Ät Diisseldor:f erheht ab W·intersemester 1974/75 

einen Sozialbeitrag in Höhe von 112,SO DM, der für folgende 

Zwecke hestmmt ist: 

a) Studentische Krankenversicherung 11"5 
' 
~~ DM 

b) Unfallversicherun~ im Privathereich 1 ' 
~- DM 

c) Gesundheitsf~rderung o, 50 DM 

d) Sport und Kultur 2 ~ ~~· DM 

e) Hilfsfond für bedürftig Student 1 j 
~~ DM 

f) Studentische Selhstverwnl tun5r (AStA) 1 

:132' 50 DM 
~ ~:;; ::::~ ::::;: =: :~ ~::...:: 

Der Minister für Wissens ha:ft uncl F'or chun d Landes NW 

hat diese Sozialbeitra~sordnung mi Er1 ß vorn li 6 

Hinweis: 

Von den Studierenden wird ein weit r Betr .!-löhe von 

10, ~~ DM aufgrund der Sozi ] b i t a~~;=;o:r·<lnnng d Stud(~nten~ 

werks Düsseldorf erhoben. 

Düssel orf den u 1. 

(Prof. Dr. Lochner) 


